
 

  

S 25 KA 26/20 ER

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Sachsen
Sozialgericht Sächsisches Landessozialgericht
Sachgebiet Vertragsarztangelegenheiten
Abteilung 1
Kategorie Beschluss
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Anstellungsgenehmigung

besonderes Versorgungsangebot
Bestandsschutz
Bewerberauswahl
Interessenabwägung
Konzeptbewerbung
Medizinisches Versorgungszentrum
Nachfolgezulassung
Praxisnachfolge
Rechtsschutzbedürfnis
überwiegendes Interesse
Verkehrswert
Versorgungskontinuität
Vertragsärztliche Versorgung
Verwertung
Verwirkung
Vorwegnahme der Hauptsache
Zulassungsbeschränkung

Leitsätze Anordnung der sofortigen Vollziehung –
Nachbesetzung eines Vertragsarztsitzes

1. Medizinische Versorgungszentren, die
gemäß § 95 Abs. 1a Satz 4 SGB V in ihrem
Bestand geschützt sind, sind aufgrund
ihrer Zulassung berechtigt, sich auf
Vertragsarztsitze zu bewerben, die nach §
103 Abs. 4 SGB V zur Nachbesetzung
ausgeschrieben sind.
2. § 103 Abs. 4 Satz 5 Nr. 9 SGB V bezieht
sich allein auf das Versorgungsangebot
des Medizinischen Versorgungszentrums
selbst; eine sektorenübergreifende Sicht
ist der Vorschrift fremd.
3. Für die Anordnung des Sofortvollzugs
genügt in Drittanfechtungssituationen
gemäß § 86a Abs. 2 Nr. 5 SGG das
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überwiegende Interesse eines Beteiligten,
wenn der in der Hauptsache
angefochtene Verwaltungsakt
offensichtlich rechtmäßig ist.

Normenkette § 103 Abs. 4 Satz 1 SGB V
§ 103 Abs. 4 Satz 3 SGB V
§ 103 Abs. 4 Satz 4 SGB V
§ 103 Abs. 4 Satz 5 SGB V
§ 86a Abs. 2 Nr. 5 SGG
§ 86a Abs. 3 Satz 3 SGG
§ 86b Abs. 1 Satz 1 SGG
§ 95 Abs. 1a Satz 1 SGB V
§ 95 Abs. 1a Satz 4 SGB V
§ 97 Abs. 4 SGB V

1. Instanz

Aktenzeichen S 25 KA 26/20 ER
Datum 25.03.2020

2. Instanz

Aktenzeichen L 1 KA 4/20 B ER
Datum 11.01.2021

3. Instanz

Datum -

I. Die Beschwerden der Beigeladenen zu 8 und 9 gegen den Beschluss des
Sozialgerichts Dresden vom 25. MÃ¤rz 2020 werden zurÃ¼ckgewiesen.

II. Die Beigeladenen zu 8 und 9 tragen die Kosten des Beschwerdeverfahrens mit
Ausnahme der auÃ�ergerichtlichen Kosten der Beigeladenen zu 1 bis 7, die diese
selbst tragen.

III. Der Streitwert wird auch fÃ¼r das Beschwerdeverfahren auf 103.156,00 EUR
festgesetzt.

GrÃ¼nde:

I.

Die Beigeladenen zu 8 und 9 wenden sich gegen die Anordnung des Sofortvollzugs
der zu Gunsten der Antragstellerin getroffenen Auswahlentscheidung des
Antragsgegners zur Nachbesetzung eines Vertragsarztsitzes fÃ¼r eine FachÃ¤rztin
fÃ¼r OrthopÃ¤die in A â�¦

Im Planungsbereich A â�¦ sind ZulassungsbeschrÃ¤nkungen fÃ¼r die
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Bedarfsplangruppe der fachÃ¤rztlich tÃ¤tigen OrthopÃ¤den angeordnet. Die
Antragstellerin, eine GmbH (AG A â�¦ HRB.), betreibt an Standorten in A â�¦ und in
W â�¦ ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ).

Die Beigeladene zu 9 ist ebenfalls eine GmbH (AG A â�¦ HRB.). Ihre Anteile wurden
bis zum 30.06.2018 von der V â�¦ U â�¦ gGmbH gehalten und am 01.07.2018 durch
die MVZ E â�¦ eG (AG T â�¦ GnR.) Ã¼bernommen. Auch sie betreibt in A â�¦ ein
MVZ. AnlÃ¤sslich des Gesellschafterwechsels war neben anderen Ã�rzten auch die
frÃ¼her dort angestellte OrthopÃ¤din Dr. med. S â�¦ zum Ablauf des 30.06.2018
aus dem MVZ der Beigeladenen zu 9 ausgeschieden. Nachdem es der Beigeladenen
zu 9 nicht gelang, die Stelle mit einem im MVZ anzustellenden Arzt nachzubesetzen,
erteilte der Zulassungsausschuss Ã�rzte A â�¦ ihr mit Beschluss vom 09.10.2018 die
Genehmigung zur Umwandlung der Anstellung in eine Zulassung mit dem Ziel der
Ausschreibung zur Nachbesetzung. Die zu 1 beigeladene KassenÃ¤rztliche
Vereinigung schrieb die Stelle zur Besetzung mit einem Facharzt oder einer
FachÃ¤rztin fÃ¼r OrthopÃ¤die mit den Zusatzbezeichnungen Chirotherapie und
Akupunktur aus.

Auf die Ausschreibung bewarb sich u.a. die Antragstellerin fÃ¼r die Anstellung einer
FachÃ¤rztin fÃ¼r OrthopÃ¤die mit den Zusatzbezeichnungen Chirotherapie und
Akupunktur im Umfang eines vollen Versorgungsauftrags in ihrer BetriebsstÃ¤tte R
â�¦ in A â�¦ Bei der anzustellenden OrthopÃ¤din handelt es sich um dieselbe
Ã�rztin, die zum Ablauf des 30.06.2018 aus dem MVZ der Beigeladenen zu 9
ausgeschieden war (Dr. med. S â�¦, approbiert am 01.09.1984, FachÃ¤rztin seit
16.02.1989, 332 Monate fachÃ¤rztlicher TÃ¤tigkeit).

AuÃ�erdem bewarb sich die Beigeladene zu 8, eine gGmbH (AG A â�¦ HRB.),
TrÃ¤gerin eines weiteren in A â�¦ ansÃ¤ssigen MVZ und Tochtergesellschaft der
Klinikum A â�¦ gGmbH, fÃ¼r die Anstellung von vier Ã�rzten im Umfang von jeweils
einem Viertel Versorgungsauftrag (MUDr. Q â�¦, Facharzt fÃ¼r OrthopÃ¤die und
Unfallchirurgie; Dr. med. P â�¦, approbiert am 01.09.1988, Facharzt seit 24.04.2008,
300 Monate fachÃ¤rztlicher TÃ¤tigkeit; O â�¦, approbiert am 29.12.2010, Facharzt
seit 12.06.2017, 20 Monate fachÃ¤rztlicher TÃ¤tigkeit; Dr. med. N â�¦, approbiert
am 02.10.1991, Facharzt seit 08.07.2008, 297 Monate fachÃ¤rztlicher TÃ¤tigkeit) in
der BetriebsstÃ¤tte M â�¦ in A â�¦ Alle vier Ã�rzte sind BeschÃ¤ftigte der Klinikum A
â�¦ gGmbH, eines Krankenhauses der Maximalversorgung, und hatten
Vereinbarungen zur NebentÃ¤tigkeit bei der Beigeladenen zu 9 geschlossen. Die
Beigeladene zu 8 und die Beigeladene zu 9 teilten Ã¼bereinstimmend mit, sich
bereits durch Vertrag vom 07.12.2018 Ã¼ber die Ã�bernahme des orthopÃ¤dischen
Vertragsarztsitzes einschlieÃ�lich des Kaufpreises verstÃ¤ndigt zu haben.

Der Zulassungsausschuss Ã�rzte A â�¦ gab mit Beschluss vom 05.02.2019 dem
Antrag der Antragstellerin auf Ã�bernahme und FortfÃ¼hrung der
vertragsÃ¤rztlichen Angestelltenstelle der Beigeladenen zu 9 im Fachgebiet
OrthopÃ¤die in A â�¦ zur Anstellung von Dr. S â�¦ statt und lehnte den Antrag der
Beigeladenen zu 8 ab.

Dagegen legten die Beigeladene zu 9 am 01.04.2019 und die Beigeladene zu 8 am
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09.04.2019 Widerspruch ein. Die Beigeladene zu 8 zeigte zugleich an, dass MUDr. Q
â�¦ nicht mehr fÃ¼r eine Anstellung zur VerfÃ¼gung stehe und sich deshalb der
Versorgungsauftrag fÃ¼r die Anstellung des Arztes O â�¦ um den betreffenden
Anteil auf einen hÃ¤lftigen Versorgungsauftrag erhÃ¶he.

Die Beigeladene zu 9 beanstandete neben formellen Fehlern im Verfahren vor dem
Zulassungsausschuss, dass Dr. S â�¦ wÃ¤hrend ihrer TÃ¤tigkeit am MVZ keineswegs
in Vollzeit tÃ¤tig gewesen sei, sondern Leistungen im Umfang von weit weniger als
50 Prozent des Fachgruppendurchschnitts erbracht und das MVZ dadurch
vorsÃ¤tzlich geschÃ¤digt habe. Leistungen der Chirotherapie und Akupunktur habe
sie nicht erbracht. Vor diesem Hintergrund kÃ¶nne auch der Verkehrswert der zu
Ã¼bertragenden PraxisgegenstÃ¤nde nicht fair auf Grundlage der von ihr
erwirtschafteten Honorare ermittelt werden. Die geplanten Sprechzeiten
unterschieden sich mit je 25 Stunden nach den Planungen beider Bewerber nicht
voneinander. Mit der Antragstellerin sei bislang â�� anders als mit der Beigeladenen
zu 8 â�� keine Einigung Ã¼ber die Weiterbehandlung der Patienten, den Verbleib
der Patientenakten, den Datenschutz und den Kaufpreis erzielt worden. Bis zu einer
abschlieÃ�enden gerichtlichen Entscheidung in mindestens fÃ¼nf bis sieben Jahren
werde der Sitz deshalb, wenn es bei der Entscheidung des Zulassungsausschusses
bleibe, nicht weitergefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen.

Die Beigeladene zu 1 sprach sich in ihrer Stellungnahme vom 22.05.2019 dafÃ¼r
aus, die Anstellungsgenehmigung weiterhin der Antragstellerin fÃ¼r die Anstellung
von Dr. S â�¦ zu erteilen, da die von der Beigeladenen zu 8 benannten vier Ã�rzte
neben ihrer TÃ¤tigkeit am Krankenhaus jeweils nur acht Stunden, insgesamt also
maximal 32 Stunden wÃ¶chentlich fÃ¼r die vertragsÃ¤rztliche TÃ¤tigkeit zur
VerfÃ¼gung stÃ¼nden, wÃ¤hrend die Antragstellerin eine Anstellung im Umfang
von 40 Stunden pro Woche anstrebe, die anzustellende Ã�rztin die Versorgung der
Patienten bereits in der Vergangenheit vollumfÃ¤nglich sichergestellt habe und
auch hinsichtlich der Qualifikation die VersorgungskontinuitÃ¤t gewÃ¤hrleiste.

Der Antragsgegner wies die WidersprÃ¼che mit Beschluss vom 30.10.2019, der am
28.11.2019 ausgefertigt und den Beigeladenen zu 8 und zu 9 jeweils am 29.11.2019
zugestellt wurde, zurÃ¼ck. Alle FachÃ¤rzte, fÃ¼r die noch eine
Anstellungsgenehmigung beantragt sei, seien mehr als fÃ¼nf Jahre approbiert. Nur
Dr. S â�¦ sowie Dr. P â�¦ und Dr. N â�¦ verfÃ¼gten mit jeweils mehr als 25 Jahren
fachÃ¤rztlicher TÃ¤tigkeit Ã¼ber mehr als fÃ¼nf Jahre Berufserfahrung im
Fachgebiet und seien insoweit als gleichwertig anzusehen. Das Mehr an
Berufserfahrung in der Person von Dr. P â�¦ und Dr. N â�¦ komme nicht dem Arzt O
â�¦ zu Gute, so dass in der Gesamtschau Dr. S â�¦ der Vorrang einzurÃ¤umen sei.
Dr. S â�¦ verfÃ¼ge mit den Zusatzbezeichnungen Chirotherapie und Akupunktur
Ã¼ber ein umfangreicheres Leistungsangebot. Alle potentiell anzustellenden Ã�rzte
seien als FachÃ¤rzte fÃ¼r OrthopÃ¤die prinzipiell gleichermaÃ�en beruflich
geeignet, die Stelle zu besetzen. Ein Vorteil fÃ¼r die Versicherten ergebe sich
jedoch in der Gesamtschau, wenn ein Facharzt mit 27Jahren Berufserfahrung und
Zusatzbezeichnungen fÃ¼r 40 Stunden Wochenarbeitszeit zur VerfÃ¼gung stehe,
gegenÃ¼ber der Anstellung von drei FachÃ¤rzten im Umfang von 32
Wochenarbeitsstunden, wovon ein Arzt mit einem hÃ¤lftigen Versorgungsauftrag
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nur Ã¼ber zwei Jahre Berufserfahrung als Facharzt verfÃ¼ge. Die Interessen der
Beigeladenen zu 9 seien nur bis zur HÃ¶he des Verkehrswertes der zu
Ã¼bertragenden PraxisgegenstÃ¤nde geschÃ¼tzt. Das gelte auch, wenn bereits
mit einem Bewerber eine Vereinbarung getroffen worden sei. Die HÃ¶he des
Verkehrswertes sei hier nicht streitig. Beide Bewerber seien bereit, den
Verkehrswert zu zahlen. Dazu sei es erforderlich, dass der Abgebende prÃ¼ffÃ¤hige
Angaben mache. MaÃ�geblich sei nicht das hÃ¶chste Angebot. Eine
Kommerzialisierung von Arztstellen sei nicht vom Gesetzeszweck gedeckt.

Gegen den Beschluss des Antragsgegners erhoben die Beigeladene zu 9 am
19.12.2019 (S 25 KA 218/19) und die Beigeladene zu 8 am 23.12.2019 (S 25 KA
222/19) Klage beim Sozialgericht (SG) Dresden.

Am 11.02.2020 hat die Antragstellerin beim SG die Anordnung der sofortigen
Vollziehung des Beschlusses vom 30.10.2019 beantragt und vorgetragen, die
Praxisinfrastruktur fÃ¼r die Ã�bernahme des Versorgungsauftrags werde weiterhin
vorgehalten. Dr. S â�¦ stehe fÃ¼r die Anstellung weiterhin zur VerfÃ¼gung. Der
Beschluss des Antragsgegners sei erkennbar rechtmÃ¤Ã�ig. Der Vortrag der
Beigeladenen zu 8 aus dem Verwaltungsverfahren sei polemisch, unzutreffend und
nicht geeignet, die RechtmÃ¤Ã�igkeit des Beschlusses in Frage zu stellen. Ohne die
sofortige Vollziehung entfalle auf unabsehbare Zeit ein voller Versorgungsauftrag
im Fachgebiet OrthopÃ¤die. Die EilbedÃ¼rftigkeit ergebe sich schon aus dem
Zeitablauf, der die TÃ¤tigkeitsaufnahme im Ergebnis verzÃ¶gern oder ganz
vereiteln kÃ¶nne, weil weder die Antragstellerin noch die anzustellende Ã�rztin
unbegrenzt zuwarten kÃ¶nnten. ErklÃ¤rtermaÃ�en spekuliere die Beigeladene zu 9
gerade darauf.

Der Antragsgegner hat keinen Antrag gestellt. Er hat darauf hingewiesen, dass die
Antragstellerin keine Sofortvollzugsanordnung durch den Antragsgegner beantragt
habe. FÃ¼r eine Anordnung von Amts wegen habe es keine GrÃ¼nde gegeben.

Die Beigeladene zu 8 ist, ohne einen Antrag zu stellen, dem Antrag entgegen
getreten. Es bestehe kein RechtsschutzbedÃ¼rfnis, da die Antragstellerin darauf
verzichtet habe, einen Sofortvollzugsantrag beim Antragsgegner zu stellen, obwohl
ihr durch den BevollmÃ¤chtigten der Beigeladenen zu 9 ein langer Rechtsstreit
angekÃ¼ndigt worden sei. Eine InteressenabwÃ¤gung falle zu Lasten der
Antragstellerin aus. Die engen Voraussetzungen fÃ¼r eine Vorwegnahme der
Hauptsache seien nicht gegeben. Der Beschluss des Antragsgegners sei
ermessensfehlerhaft. Zu Unrecht habe der Antragsgegner dem hÃ¶heren
Approbationsalter von Dr. S â�¦ nur das niedrigere Approbationsalter des Arztes O
â�¦ gegenÃ¼ber gestellt, ohne zu wÃ¼rdigen, dass es stets einen kollegialen
Austausch mit Ã¤lteren Kollegen gebe. Die Mischung von erfahrenen und
jÃ¼ngeren Ã�rzten sei fÃ¼r die Versicherten vielmehr vorteilhaft. Ebenfalls zu
Unrecht habe der Antragsgegner auÃ�er Acht gelassen, dass Dr. S â�¦ wÃ¤hrend
ihrer Zeit im MVZ keine Leistungen auf Grundlage ihrer Zusatzbezeichnungen
Chirotherapie und Akupunktur erbracht und ihr Versorgungsangebot insgesamt
reduziert habe. Deshalb gehe auch die Annahme fehl, dass die Ã�rztin der
Antragstellerin 40 Stunden pro Woche fÃ¼r die Versorgung der Patienten zur
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VerfÃ¼gung stehe. Versorgungsgesichtspunkte seien mit RÃ¼cksicht auf die
Ã�berversorgung des Planungsbereichs nicht zu berÃ¼cksichtigen. SchlieÃ�lich sei
die Antragstellerin nicht befugt, ihre Leistungen um das orthopÃ¤dische Spektrum
zu erweitern, weil sie mit EinschrÃ¤nkung des Kreises der GrÃ¼nder von MVZ durch
das GKV-Versorgungsstrukturgesetz nur noch Bestandsschutz im Rahmen des
zulassungsrechtlichen Status quo genieÃ�e. Die Antragstellerin habe keine
wirtschaftlichen Nachteile glaubhaft gemacht, die eine ExistenzgefÃ¤hrdung
nahelegten. Dr. S â�¦ befinde sich bereits in einem AnstellungsverhÃ¤ltnis. Zu
berÃ¼cksichtigen sei auch das Interesse der Beigeladenen zu 9 an der Erzielung
eines angemessenen Kaufpreises, da der Verkehrswert durch die TÃ¤tigkeit von Dr.
S â�¦ wesentlich geschmÃ¤lert worden sei.

Die Beigeladene zu 9 hat beantragt, den Antrag abzulehnen. Der angefochtene
Beschluss sei grob ermessensfehlerhaft und rechtswidrig. Gegeneinander
abzuwÃ¤gen seien ausschlieÃ�lich die monetÃ¤ren Interessen der beteiligten MVZ-
TrÃ¤ger. Der Wegfall einer Facharztstelle fÃ¼r OrthopÃ¤die gefÃ¤hrde in dem
Ã¼berversorgten Planungsbereich nicht die Versorgungssicherheit. Das fehlende
Interesse der Antragstellerin an der Versorgung des Patientenstammes werde
dadurch belegt, dass sie keine Vereinbarung mit der Beigeladenen zu 9 getroffen
habe und lediglich zur Entrichtung des Verkehrswertes bereit sei, nachdem Dr. S â�¦
den OrthopÃ¤diesitz Ã¼ber Jahre wirtschaftlich ruiniert habe. Da die Beigeladenen
zu 8 und 9 bereits vertraglich miteinander verbunden seien, sei ein wirtschaftlicher
Nachteil der Beigeladenen zu 9 durch ein lÃ¤ngeres Verfahren ausgeschlossen.
Durch Verneinen der Frage der Vorsitzenden des Antragsgegners, ob die sofortige
Vollziehung beantragt werde, habe die Antragstellerin ihr Antragsrecht verwirkt. Auf
den angezeigten Umfang der Wochenarbeitszeit der anzustellenden Ã�rzte komme
es wegen der Ã�berversorgung nicht an. Zudem seien die PraxisÃ¶ffnungszeiten
mit je 25 Stunden gleich. Von ihren Zusatzqualifikationen habe Dr. S â�¦ wÃ¤hrend
der TÃ¤tigkeit im MVZ keinen Gebrauch gemacht. Die Beigeladene zu 8 biete mit
zwei erfahrenen Ã�rzten und einem jÃ¼ngeren Arzt die Aussicht auf eine bessere
VersorgungsstabilitÃ¤t und -kontinuitÃ¤t als die Antragstellerin mit der sich in
fortgeschrittenem Alter befindenden Dr. S â�¦ Das Argument des Antragsgegners,
die Erfahrung der beiden Ã¤lteren Kollegen kÃ¶nne bei gleichzeitiger TÃ¤tigkeit
dem jÃ¼ngeren Arzt nicht zu Gute kommen, sei hanebÃ¼chen. Dass die Ã�rztin die
Stelle besetzen kÃ¶nne, werde ebenso bestritten wie das Vorhandensein der
rÃ¤umlichen und personellen Praxisstruktur bei der Antragstellerin. Bestritten
werde auch die Unrichtigkeit der Behauptungen ihres GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers, dass Dr.
S â�¦ wÃ¤hrend ihrer TÃ¤tigkeit am MVZ Leistungen im Umfang von weniger als 50
Prozent des Fachgruppendurchschnitts erbracht und mangelhaft gearbeitet habe.
Der Antragsgegner habe die Beigeladene zu 9 klar benachteiligt. Die Beeinflussung
des Antragsgegners aufgrund massiver Anfeindungen durch die Beigeladene zu 1
werde durch die an den Haaren herbeigezogene Entscheidung zugunsten der
Antragstellerin untermauert, die fÃ¼r die Beigeladene zu 9 einen Schaden in HÃ¶he
von mehr als 200.000,00 EUR bedeuten wÃ¼rde.

Mit Beschluss vom 25.03.2020 hat das SG die sofortige Vollziehung des Beschlusses
des Antragsgegners vom 30.10.2019 angeordnet. Der Antragstellerin fehle nicht
das RechtsschutzbedÃ¼rfnis. Die gerichtliche AbwÃ¤gung des Interesses der
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Antragstellerin an der sofortigen Vollziehung auf der einen und des Interesses der
Beigeladenen zu 8 und zu 9 am vorlÃ¤ufigen Aufschub der Vollziehung auf der
anderen Seite entspreche den fÃ¼r die Anordnung der sofortigen Vollziehung durch
die BehÃ¶rde geltenden MaÃ�stÃ¤ben des Â§ 86a Abs. 3 Satz 3
Sozialgerichtsgesetz (SGG). Zu beachten sei, dass es sich bei dem
streitgegenstÃ¤ndlichen Beschluss des Antragsgegners um einen Verwaltungsakt
mit Drittwirkung im Sinne des Â§ 86a Abs. 1 Satz 2 SGG handele. Das Gericht habe
vor diesem Hintergrund eine umfassende InteressenabwÃ¤gung vorzunehmen, in
die die betroffenen Interessen der Adressaten des Verwaltungsaktes und der von
der Drittwirkung des Verwaltungsaktes Betroffenen ebenso wie das von der
BehÃ¶rde zu wahrende Ã¶ffentliche Interesse einzubeziehen seien. Auch sei zu
berÃ¼cksichtigen, wie sich die BeeintrÃ¤chtigungen der widerstreitenden
RechtsgÃ¼ter im Falle des sofortigen Vollzugs einerseits bzw. des Aufschubs der
Vollziehung andererseits gerade im grundrechtsrelevanten Bereich auswirkten
(Verweis auf Bundesverfassungsgericht [BVerfG], Beschluss vom 24.10.2003 â�� 1
BvR 1594/03). Nach diesen MaÃ�stÃ¤ben sei dem Antrag zu entsprechen. Der
Beschluss vom 30.10.2019 sei offensichtlich rechtmÃ¤Ã�ig. Die fÃ¼r die
Bewerberauswahl im Nachbesetzungsverfahren nach Â§ 103 Abs. 4 i.V.m. Â§ 95b
Abs. 9b sowie Â§ 95 Abs. 2 Satz 8 2. Halbsatz und Â§ 103 Abs. 4a Satz 4 FÃ¼nftes
Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) maÃ�gebliche ErwÃ¤gung des Antragsgegners, es
spreche fÃ¼r die Antragstellerin, dass ihr eine FachÃ¤rztin mit 27Jahren
Berufserfahrung und zwei Zusatzbezeichnungen fÃ¼r 40 Stunden
Wochenarbeitszeit zur VerfÃ¼gung stehe, gegenÃ¼ber der Anstellung von drei
FachÃ¤rzten im Umfang von 32 Wochenarbeitsstunden, wovon ein Arzt mit einem
hÃ¤lftigen Versorgungsauftrag nur Ã¼ber zwei Jahre Berufserfahrung als Facharzt
verfÃ¼ge, sei nicht zu beanstanden. Es treffe nicht zu, dass der Antragsgegner dem
hÃ¶heren Approbationsalter von Dr. S â�¦ ausschlieÃ�lich das niedrigere
Approbationsalter des Arztes O â�¦ gegenÃ¼ber gestellt habe, ohne zu wÃ¼rdigen,
dass diesem zwei Kollegen mit langjÃ¤hriger fachÃ¤rztlicher Erfahrung zur Seite
stÃ¼nden. TatsÃ¤chlich habe der Antragsgegner die Dauer der fachÃ¤rztlichen
Erfahrung von Dr. S â�¦ einerseits und von Dr. P â�¦, Dr. N â�¦ und dem Arzt O â�¦
andererseits in der Gesamtschau miteinander verglichen und zu Recht festgestellt,
dass bei einer â�� zulÃ¤ssigen â�� Priorisierung einer mindestens fÃ¼nfjÃ¤hrigen
FacharzttÃ¤tigkeit die Antragstellerin mit ihrer Anstellungskandidatin einen
Vorsprung gegenÃ¼ber der Beigeladenen zu 8 aufweise, die zur HÃ¤lfte des
geplanten Anstellungsumfanges auf einen Arzt mit deutlich geringerer
Facharzterfahrung zurÃ¼ckgreifen mÃ¼sse. Daran Ã¤ndere die MÃ¶glichkeit des
kollegialen Austausches des jÃ¼ngeren Arztes mit den beiden erfahreneren
Kollegen nichts, weil dieser die durch die Dauer der fachÃ¤rztlichen TÃ¤tigkeit
reprÃ¤sentierte Erfahrung nicht ersetze, sondern nur den Erwerb solcher
Erfahrungen unterstÃ¼tze. Das Argument, ein altersgemischtes Ã�rzteteam sei
gegenÃ¼ber einer dienstÃ¤lteren Ã�rztin vorteilhaft, laufe auf den unzulÃ¤ssigen
Versuch hinaus, ein anderes AbwÃ¤gungskriterium einzufÃ¼hren, als der
Antragsgegner seiner Entscheidung zu Grunde gelegt habe. Abgesehen von nach Â§
26 Abs. 4 Nr. 3 Bedarfsplanungs-Richtlinie (BedarfsPl-RL) zwingend zu
berÃ¼cksichtigenden Bewerberauswahlkriterien habe kein Bewerber einen
Anspruch auf Einbeziehung bestimmter, fÃ¼r ihn gÃ¼nstiger Gesichtspunkte in die
AbwÃ¤gung und BegrÃ¼ndung fÃ¼r die Bewerberauswahl. Dies gelte entsprechend
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fÃ¼r die Bevorzugung einer Vollzeitanstellung von 40 Wochenarbeitsstunden
gegenÃ¼ber einer Aufteilung des vollen Versorgungsauftrags auf drei angestellte
Ã�rzte mit insgesamt nur 0,8 Anteilen einer Vollzeitstelle. Es stehe den
Zulassungsgremien frei, auch in gesperrten Planungsbereichen ganze Stellen
bevorzugt vollzeitig zu besetzen. Die Beigeladenen zu 8 und 9 kÃ¶nnten vom
Antragsgegner nicht verlangen, stattdessen Teilzeitanstellungen zu bevorzugen, um
eine Ã�berversorgung zu reduzieren, zumal die Beigeladene zu 9 bei erfolgreicher
VerÃ¤uÃ�erung des Sitzes selbst von der ausnahmsweisen Aufrechterhaltung des
vollen Versorgungsauftrags trotz Sperrung des Planungsbereichs profitiere, da sie
nur so ihr Verwertungsinteresse realisieren kÃ¶nne. FÃ¼r eine Vollzeitanstellung
auf ganzen Stellen spreche auch die bessere Transparenz fÃ¼r die
Versorgungsplanung; denn dies vermeide, dass es bei gehÃ¤uften
TeilzeitbeschÃ¤ftigungen unter voller Anrechnung auf den Versorgungsgrad zu
unerkannten Versorgungsdefiziten trotz formal-rechnerischer Ã�berversorgung
komme. Die Behauptung, die Prognose einer vollzeitigen Patientenversorgung durch
Dr. S â�¦ werde dadurch widerlegt, dass diese wÃ¤hrend ihrer Zeit im MVZ keine
Leistungen auf Grundlage ihrer Zusatzbezeichnungen Chirotherapie und Akupunktur
erbracht und ihr Versorgungsangebot insgesamt auf weniger als 50 Prozent des
Fachgruppendurchschnitts reduziert habe, sei, selbst wenn sie als wahr unterstellt
werde, nicht geeignet, persÃ¶nliche oder fachliche Defizite der Ã�rztin zu belegen,
welche die Feststellung tragen wÃ¼rden, diese sei nicht willens oder in der Lage,
ihre arbeitsvertraglichen Pflichten in dem mit der Antragstellerin vereinbarten
zeitlichen Umfang zu erfÃ¼llen. Rechtlich nicht haltbar sei die Argumentation der
Beigeladenen zu 8, die EinschrÃ¤nkung des Kreises der als GrÃ¼nder von MVZ
zugelassenen Personen und Einrichtungen durch das GKV-
Versorgungsstrukturgesetz stehe einer Ausweitung der TÃ¤tigkeit von nur kraft
Bestandsschutzes an der vertragsÃ¤rztlichen Versorgung teilnehmenden MVZ
entgegen. Selbst wenn die Antragstellerin nach der ab dem 01.01.2012
geÃ¤nderten Rechtslage nicht mehr als TrÃ¤gerin eines MVZ neu zugelassen
werden kÃ¶nnte, sei sie bereits rechtswirksam als TrÃ¤gerin eines MVZ zugelassen
und dÃ¼rfe kraft dieses Zulassungsstatus nach Â§ 95 Abs. 1a Satz 4 SGB V
weiterhin uneingeschrÃ¤nkt mit den gleichen Rechten und Pflichten an der
vertragsÃ¤rztlichen Versorgung mitwirken wie andere MVZ-TrÃ¤ger, die den
Anforderungen des Â§ 95 Abs. 1a Satz 1 SGB V neuer Fassung entsprÃ¤chen. Der
ihr gesetzlich garantierte Bestandsschutz erstrecke sich damit auch auf die
Befugnis, Ã�rzte neu anzustellen und sich um weitere Anstellungsgenehmigungen
zu bewerben. FÃ¼r die gegenteilige Auffassung, wonach bestandsgeschÃ¼tzte MVZ
durch Â§ 95 Abs. 1a Satz 4 SGB V auf den Bestand zum 01.01.2012 "eingefroren"
wÃ¤ren, finde sich weder im Wortlaut noch in den Gesetzesmaterialien oder im
sonst zum Ausdruck kommenden Sinn und Zweck der Regelung ein Anhaltspunkt.
Zutreffend habe der Antragsgegner schlieÃ�lich davon abgesehen, die Erteilung der
Anstellungsgenehmigung davon abhÃ¤ngig zu machen, dass die Antragstellerin
zuvor mit der Beigeladenen zu 9 eine einvernehmliche Regelung Ã¼ber die
ModalitÃ¤ten der PraxisÃ¼bernahme einschlieÃ�lich des Kaufpreises treffe. Eine
vom Versorgungsgeschehen abgelÃ¶ste Kommerzialisierung von Arztstellen sei von
dem Zweck des Gesetzes nicht mehr gedeckt (Verweis auf Bundessozialgericht
[BSG], Urteil vom 11.10.2017 â�� B 6 KA 27/16 R). Habe ein Bewerber versichert,
einen dem Verkehrswert entsprechenden Kaufpreis zahlen zu wollen, dÃ¼rften die
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Zulassungsgremien sich bei der Auswahlentscheidung auf die in Â§ 103 Abs. 4 Satz
5 SGB V genannten Kriterien beschrÃ¤nken (Verweis auf SÃ¤chsisches
Landessozialgericht [LSG], Beschluss vom 18.07.2008 â�� L 1 B 379/08 KA-ER).
Letzteres sei hier der Fall. Die Bewerberauswahl dÃ¼rfe nicht auf eine
Versteigerung der Zulassung â�� also des Wertes der vertragsÃ¤rztlichen
BerufsausÃ¼bung â�� hinauslaufen. Die Antragstellerin treffe als potentielle
Erwerberin weder eine Verantwortung fÃ¼r die behauptete Minderung des
Praxiswertes durch die frÃ¼here Angestellte des damaligen V â�¦-MVZ, noch
erwachse der Beigeladenen zu 9 daraus ein Anspruch auf eine Abgeltung Ã¼ber
dem Verkehrswert, zumal sie zum 01.07.2018 die TrÃ¤gerschaft des MVZ bereits in
dem Zustand von der V â�¦ U â�¦ gGmbH Ã¼bernommen habe, den sie jetzt als
"heruntergewirtschaftet" beklage. Habe die Erteilung der Anstellungsgenehmigung
an die Antragstellerin Bestand, werde die Beigeladene zu 8 ihr
Verwertungsinteresse letztlich ausschlieÃ�lich kooperativ mit der Antragstellerin
verwirklichen kÃ¶nnen. Allerdings bestehe kein unbedingter Konsenszwang, auch
wenn die Beigeladene zu 9 grundsÃ¤tzlich die MÃ¶glichkeit hÃ¤tte, das
Inkrafttreten der Anstellungsgenehmigung zu verhindern, indem sie den Antrag auf
Nachbesetzung der umgewandelten Stelle bis zum Eintritt der Bestandskraft der
Anstellungsgenehmigung zurÃ¼cknehme und damit unter UmstÃ¤nden den
endgÃ¼ltigen Verlust ihrer VerwertungsmÃ¶glichkeit in Kauf nehme, weil sie ihr
Nachbesetzungsrecht verbraucht habe. Das Ergebnis werde durch einen Vergleich
mit den Rechtsfolgen, die eintrÃ¤ten, wenn die Vollziehung weiter ausgesetzt
bliebe, zusÃ¤tzlich gestÃ¼tzt.

Gegen den am 30.03.2020 zugestellten Beschluss haben die Beigeladene zu 9 am
28.04.2020 und die Beigeladenen zu 8 am 29.04.2020 Beschwerde eingelegt.

Die Beigeladene zu 8 bezieht sich auf das erstinstanzliche Vorbringen und trÃ¤gt im
Wesentlichen vor, das SG habe sich nicht mit dem fehlenden
RechtsschutzbedÃ¼rfnis infolge des fehlenden Sofortvollzugsantrages im
Verwaltungsverfahren auseinandergesetzt. Der Beschluss vom 30.10.2019 sei nicht
offensichtlich rechtmÃ¤Ã�ig, weil die fachÃ¤rztliche TÃ¤tigkeit unzureichend
verglichen worden sei, kein Mehrwert hÃ¶herer Wochenarbeitszeiten in einem
Ã¼berversorgten Gebiet bestehe, einem bestandsgeschÃ¼tzten MVZ rechtswidrig
WachstumsmÃ¶glichkeiten eingerÃ¤umt wÃ¼rden und das Auswahlkriterium in Â§
109 Abs. 4 Nr. 9 SGB V fehlerhaft nicht zugunsten der Beigeladenen zu 8
berÃ¼cksichtigt worden sei. Durch die Neubesetzung von Positionen bzw. aufgrund
von personellen VerÃ¤nderungen stehe zu befÃ¼rchten, dass im spÃ¤teren
Hauptsacheverfahren eine Lage vorgefunden werde, die nicht mehr der
Ausgangslage entspreche. Diese sei zugunsten der Beigeladenen zu 8 zu sichern.
Die fortdauernde Vorhaltung der Bewerber auf Seiten der Beigeladenen zu 8 stelle
fÃ¼r sie ein wirtschaftliches Risiko dar, das das SG nicht gewÃ¼rdigt habe.

Die Beigeladene zu 9 wiederholt ihr Vorbringen und macht geltend, eine
altersmÃ¤Ã�ige Mischung in einem Ã�rzteteam sei durchaus bei der Auswahl der
Bewerber zu berÃ¼cksichtigen; Â§ 26 BedarfsPl-RL stelle gerade nicht auf eine
fachÃ¤rztliche TÃ¤tigkeit oder deren Dauer ab, so dass auch andere Kriterien
eingefÃ¼hrt werden kÃ¶nnten. Der Berufungsausschuss habe das Kriterium der

                             9 / 20

https://dejure.org/gesetze/SGB_V/103.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/103.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=1%20B%20379/08
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/109.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/109.html


 

ErgÃ¤nzung des besonderen Versorgungsangebots eines sich bewerbenden MVZ zu
berÃ¼cksichtigen. Das SG habe lediglich lapidar behauptet, die
Patientenversorgung sei durch Dr. S â�¦ gesichert. Die Vorwegnahme der
Hauptsache sei ungerechtfertigt und die Argumentation des SG insoweit nicht
stichhaltig bzw. fragwÃ¼rdig, weil die Beigeladene zu 9 lediglich ihre rechtlichen
EinspruchsmÃ¶glichkeiten in Anspruch nehme.

Die Beigeladenen zu 8 und 9 beantragen sinngemÃ¤Ã�, den Beschluss des
Sozialgerichts Dresden vom 25.03.2020 aufzuheben und den Antrag der
Antragstellerin abzulehnen.

Die Antragstellerin und der Antragsgegner beantragen, die Beschwerden
zurÃ¼ckzuweisen.

Der Antragsgegner verweist auf seine Entscheidung sowie die nicht zu beanstanden
AusfÃ¼hrungen des SG und fÃ¼hrt aus, das jeweilige Alter der anzustellenden
FachÃ¤rzte sei unter Diskriminierungsgesichtspunkten nicht entscheidungsrelevant
gewesen. Â§ 103 Abs. 4 SGB V enthalte keine abschlieÃ�ende AufzÃ¤hlung der
Auswahlkriterien.

Die Antragstellerin trÃ¤gt vor, infolge der Anordnung des Sofortvollzugs habe Dr. S
â�¦ die Arztstelle bereits eingenommen und behandele Versicherte der gesetzlichen
Krankenversicherung unter Abrechnung bei der Beigeladenen zu 1. Bei der
AbwÃ¤gung der widerstreitenden Interessen habe die Versorgungssicherheit der
Patienten besonderes Gewicht. Ohne den Sofortvollzug falle eine fachÃ¤rztliche
OrthopÃ¤diestelle mit einem vollen Versorgungsauftrag auf unabsehbare Zeit weg.
Die EilbedÃ¼rftigkeit ergebe sich bei alledem aus dem Zeitablauf. Sie macht
AusfÃ¼hrungen, warum keine Verwirkung des Antragsrechts nach Â§ 86b Abs. 1
SGG eingetreten und die Entscheidung des SG richtig sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die
gewechselten SchriftsÃ¤tze und die beigezogenen Akte der Verfahren S 25 KA
218/20 und S 25 KA 223/19 nebst VerwaltungsvorgÃ¤ngen Bezug genommen.

II.

Die zulÃ¤ssigen Beschwerden der Beigeladenen zu 8 und 9 sind unbegrÃ¼ndet.

Zu Recht hat das SG die sofortige Vollziehung des Beschlusses des Antragsgegners
vom 30.10.2019 angeordnet, denn dieser ist nach der im vorliegenden Eilverfahren
nur erforderlichen, aber auch ausreichenden summarischen PrÃ¼fung offensichtlich
rechtmÃ¤Ã�ig.

1. Zutreffend hat das SG das RechtsschutzbedÃ¼rfnis der Antragstellerin bejaht.
Eine Verwirkung der ihr von der Prozessordnung eingerÃ¤umten Befugnis, einen
Antrag nach Â§ 86b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGG zu stellen, ist nicht dadurch
eingetreten, dass sie zuvor keinen Antrag nach Â§ 97 Abs. 4 SGB V beim
Antragsgegner gestellt hatte. Denn ein solcher Antrag bei Gericht setzt gerade nicht
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voraus, dass sich der Antragsteller zunÃ¤chst an die Verwaltung wenden muss, um
eine Entscheidung der zustÃ¤ndigen BehÃ¶rde Ã¼ber die Anordnung der
Vollziehung nach Â§ 86a Abs. 2 Nr. 5 SGG zu erhalten (vgl. BSG, Urteil vom
17.10.2007 â�� B 6 KA 4/07 R â�� juris Rn. 20). Schon der Umstand, dass ein
vorheriger Antrag bei der BehÃ¶rde nicht als ZulÃ¤ssigkeitsvoraussetzung
gesetzlich normiert ist (wie etwa in Â§ 80 Abs. 6 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung
[VwGO]), spricht gegen die von den Beigeladenen zu 8 und zu 9 vertretene
Auffassung. Es gibt keine Frist fÃ¼r einen Antrag nach Â§ 86b Abs. 1 Satz 1 SGG;
ein solcher kÃ¶nnte sogar erst wÃ¤hrend eines Berufungsverfahrens gestellt
werden, ohne dass das Antragsrecht allein wegen des Zeitablaufs verwirkt wÃ¤re.
SchlieÃ�lich spricht auch in anderen Konstellationen mehr fÃ¼r ein Nebeneinander
von behÃ¶rdlicher und gerichtlicher Vollzugsanordnung als dagegen, solange keine
gerichtliche Entscheidung im Eilverfahren vorliegt (vgl. Beschluss des Senats vom
03.06.2020 â�� L 1 KR 94/10 B ER â�� juris Rn. 39-42 m.w.N.). Aus dem
allgemeinen Grundsatz, dass die Gerichte nicht ohne Grund in Anspruch genommen
werden dÃ¼rfen, wenn Rechtsschutz anders einfacher zu erlangen ist (so LSG
Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 19.05.2014 â�� L 11 KA 99/13 B ER â�� juris
Rn. 36), ergibt sich schlieÃ�lich nichts anderes, weil der Antragsgegner mitgeteilt
hat, dass kein Anlass fÃ¼r eine Anordnung nach Â§ 97 Abs. 4 SGB V im
Ã¶ffentlichen Interesse bestanden hatte.

2. PrÃ¼fungsmaÃ�stab im Rahmen des vorliegenden Antrages nach Â§ 86b Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 SGG, wonach das Gericht der Hauptsache die sofortige Vollziehung
anordnen kann, wenn ein Widerspruch oder â�� wie hier â�� eine Klage
aufschiebende Wirkung entfaltet, ist, ob ein Ã¶ffentliches Interesse oder ein
Ã¼berwiegendes Interesse eines Beteiligten an der sofortigen Vollziehung besteht
(vgl. Â§ 86b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Â§ 86a Abs. 2 Nr. 5 SGG i.V.m. Â§ 97 Abs. 4 SGB V;
so auch LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 19.05.2016 â�� L 7 KA 51/15 B ER
â�� juris Rn. 3), wobei auch die Erfolgsaussichten der Hauptsache zu
berÃ¼cksichtigen sind (Binder in: Berchtold, SGG, 6. Aufl. 2021, Â§ 86b Rn. 14;
JÃ¼ttner/Wehrhahn in: Fichte/JÃ¼ttner, SGG, 3. Aufl. 2020, Â§ 86b Rn. 40). Der vom
SG herangezogene MaÃ�stab in Â§ 86a Abs. 3 Satz 3 SGG, wonach eine Aussetzung
der Vollziehung nur bei ernstlichen Zweifeln an der RechtmÃ¤Ã�igkeit und einer
unbilligen HÃ¤rte gegenÃ¼ber einem Betroffenen angeordnet werden soll, wird
dem hier betroffenen mehrpoligen RechtsverhÃ¤ltnis nicht gerecht. Dennoch ist das
SG zu dem zutreffenden Ergebnis gelangt, dass die Interessen der Antragstellerin,
das Ã¶ffentliche Interesse und die Interessen der Beigeladenen zu 8 und zu 9 in
eine umfassende AbwÃ¤gung einzubeziehen sind.

Die AusfÃ¼hrungen der Beteiligten zu einer Vorwegnahme der Hauptsache liegen
neben der Sache. Denn sie verkennen, dass es bei einer Entscheidungen nach Â§
86b Abs. 1 SGG gerade kein Verbot der Vorwegnahme der Hauptsache gibt (vgl.
Wahrendorf in: BeckOGK SGG, Stand 01.09.2019, Â§ 86b Rn. 210 ff.; Keller in:
Meyer-Ladewig/Keller/ Leitherer/Schmidt, SGG, 13. Aufl. 2020, Â§ 86b Rn. 31; Binder
in: Berchtold, SGG, 6. Aufl. 2021, Â§ 86b Rn. 45 f.; JÃ¼ttner/Wehrhahn in:
Fichte/JÃ¼ttner, SGG, 3. Aufl. 2020, Â§ 86b Rn. 72 ff.; Cantzler, BeckOK SozR, Stand
01.09.2020, Â§ 86b SGG Rn. 78 ff., die allesamt die Vorwegnahme der Hauptsache
allein bei Eilverfahren nach Â§ 86b Abs. 2 SGG erÃ¶rtern). DarÃ¼ber hinaus

                            11 / 20

https://dejure.org/gesetze/SGG/86a.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%206%20KA%204/07%20R
https://dejure.org/gesetze/VwGO/80.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/86b.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=L%201%20KR%2094/10%20B%20ER
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=L%2011%20KA%2099/13%20B%20ER
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/97.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/86b.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/86b.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/86b.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/86a.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/97.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=L%207%20KA%2051/15%20B%20ER
https://dejure.org/gesetze/SGG/86a.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/86b.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/86b.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/86b.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/86b.html


 

verkennen die Beteiligten, dass selbst in den FÃ¤llen einer Regelungs- oder
Sicherungsanordnung nach Â§ 86b Abs. 2 SGG eine Vorwegnahme der Hauptsache
nicht grundsÃ¤tzlich ausgeschlossen ist, sondern einer besonderen BegrÃ¼ndung
bedarf (vgl. Binder in: Berchtold, SGG, 6. Aufl. 2021, Â§ 86b Rn. 46). Denn der
Rechtsschutz darf sich auch im Eilverfahren nicht in der bloÃ�en MÃ¶glichkeit der
Anrufung eines Gerichts erschÃ¶pfen, sondern muss zu einer wirksamen Kontrolle in
tatsÃ¤chlicher und rechtlicher Hinsicht fÃ¼hren, so dass die Gerichte gehalten sind,
vorlÃ¤ufigen Rechtsschutz zu gewÃ¤hren, wenn sonst dem Antragsteller eine
erhebliche, Ã¼ber Randbereiche hinausgehende Verletzung in seinen Rechten
droht, die durch die Entscheidung in der Hauptsache nicht mehr beseitigt werden
kann, es sei denn, dass ausnahmsweise Ã¼berwiegende, besonders gewichtige
GrÃ¼nde entgegenstehen (vgl. z.B. BVerfG, Kammerbeschluss vom 09.06.2020 â��
2 BvR 469/20 â�� juris Rn. 23 m.w.N.).

In der hier vorliegenden Drittanfechtungssituation genÃ¼gt es fÃ¼r einen Erfolg
des Antrags nach Â§ 86b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGG, dass die (vorlÃ¤ufige) gerichtliche
PrÃ¼fung ergibt, dass die in der Hauptsache angefochtene Entscheidung
offensichtlich rechtmÃ¤Ã�ig ist und Ã¼berwiegende Interessen eines Beteiligten
fÃ¼r den Sofortvollzug sprechen (vgl. KÃ¼lpmann in:
Finkelnburg/Dombert/KÃ¼lpmann, VorlÃ¤ufiger Rechtsschutz im
Verwaltungsstreitverfahren, 7. Aufl. 2017, Rn. 809 ff.). FÃ¼r einen Erfolg des
Antrages bedarf es â�� im Unterscheid zu Â§ 86b Abs. 2 SGG â�� keiner
besonderen EilbedÃ¼rftigkeit im Sinne eines Anordnungsgrundes. Vielmehr sind die
gegen eine sofortige Vollziehung sprechenden Suspensivinteressen umso geringer
zu gewichten je weniger Zweifel an der RechtmÃ¤Ã�igkeit des angefochtenen
Verwaltungsaktes bestehen.

Nach Â§ 86a Abs. 2 Nr. 5 SGG genÃ¼gt das Ã¼berwiegende Interesse eines
Beteiligten zur BegrÃ¼ndung fÃ¼r die Anordnung der sofortigen Vollziehung. Auch
die Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 Satz 1 Grundgesetz (GG) verlangt bei
der Anfechtung eines Verwaltungsakts mit Drittwirkung nicht den regelmÃ¤Ã�igen
Eintritt des Suspensiveffekts; vielmehr stehen sich die Rechtspositionen des durch
den Verwaltungsakt BegÃ¼nstigten und des Drittbetroffenen grundsÃ¤tzlich
gleichrangig gegenÃ¼ber (Verwaltungsgerichtshof Baden-WÃ¼rttemberg,
Beschluss vom 29.01.2019 â�� 10 S 1919/17 â�� juris Rn. 4). Wird nÃ¤mlich â��
wie hier â�� von einem Dritten der einem anderen erteilte und diesen
begÃ¼nstigende Verwaltungsakt angegriffen, bedarf es schon nicht nach dem
einfachen Recht (hier: SGG) und erst recht nicht wegen Art. 19 Abs. 4 GG der
PrÃ¼fung eines besonderen Ã¶ffentlichen Interesses an der sofortigen Vollziehung,
weil sich in dieser Situation konkrete Rechtspositionen Privater gegenÃ¼ber stehen,
die grundsÃ¤tzlich gleichrangig sind. Die Frage, wer bis zur
Hauptsacheentscheidung das Risiko der HerbeifÃ¼hrung vollendeter Tatsachen
tragen muss, bestimmt sich nach dem materiellen Recht, also der Erfolgsaussicht
des Hauptsacherechtsbehelfs; und Art. 19 Abs. 4 GG lÃ¤sst sich nicht entnehmen,
dass eine der beiden Rechtspositionen bevorzugt wÃ¤re oder dass fÃ¼r ihre
sofortige Ausnutzung zusÃ¤tzlich ein besonderes Ã¶ffentliches Interesse vorliegen
mÃ¼sse (vgl. BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 01.10.2008 â�� 1 BvR 2466/08
â�� juris Rn. 21 m.w.N.). Von einem prinzipiellen prozessualen Vorrang des einen
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Bescheid anfechtenden Dritten â�� so wohl die Auffassung der Beigeladenen zu 8
und zu 9 â�� kann daher nicht ausgegangen werden.

Aus den Besonderheiten der Statusentscheidungen in der vertragsÃ¤rztlichen
Versorgung folgt nichts anderes. Die gerichtliche Anordnung der sofortigen
Vollziehung der behÃ¶rdlichen Entscheidung erlaubt es der begÃ¼nstigten
Antragstellerin lediglich, die Statuserteilung vorlÃ¤ufig und auf eigenes Risiko
auszufÃ¼hren. Im Falle einer (rechtskrÃ¤ftigen) Hauptsacheentscheidung zu ihren
Lasten endet diese Befugnis ohne weiteres ex nunc (BSG, Beschluss vom
05.06.2013 â�� B 6 KA 4/13 B â�� juris Rn.10-11 m.w.N.). Sollte sich im Laufe des
Hauptsacheverfahrens an den tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnissen oder an der
rechtlichen Bewertung oder Erkenntnis etwas Ã¤ndern, kann die
Vollziehungsanordnung auf Antrag gemÃ¤Ã� Â§ 86b Abs. 1 Satz 4 SGG vom Gericht
der Hauptsache jederzeit geÃ¤ndert werden. Ggf. ist gemÃ¤Ã� Â§ 86b Abs. 1 Satz 2
SGG Ã¼ber die Vollzugsfolgenbeseitigung zu entscheiden. Zutreffend ist, dass die
wÃ¤hrend der Dauer ihrer vorÃ¼bergehenden Geltung an die Versicherten
erbrachten Leistungen nachtrÃ¤glich nicht rÃ¼ckabgewickelt werden kÃ¶nnen (vgl.
Bayerisches LSG, Beschluss vom 21.07.2010 â�� L 12 KA 65/09 B ER â�� juris Rn.
26 m.w.N.). Da rÃ¼ckwirkende StatusbegrÃ¼ndungen unzulÃ¤ssig sind und
insbesondere zum Schutz der Versicherten bereits zu Beginn einer
vertragsÃ¤rztlichen Behandlung feststehen muss, ob die zu erbringenden
Leistungen innerhalb des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung
durchgefÃ¼hrt werden oder als privatÃ¤rztliche Leistungen anzusehen und zu
vergÃ¼ten sind (st. Rspr.; z.B. BSG, Urteil vom 21.03.2012 â�� B 6 KA 22/11 R â��
juris Rn. 36 m.w.N. und schon BSG, Urteil vom 28.01.1998 â�� B 6 KA 41/96 R â��
juris Rn. 15), wirken Statuserteilungen und -aufhebungen nur ex nunc und nicht ex
tunc (BSG, Beschluss vom 05.06.2013 â�� B 6 KA 4/13 B â�� juris Rn. 10 m.w.N.).
Dabei ist es an dieser Stelle unbeachtlich, wie die Folgen des gerichtlich
angeordneten Sofortvollzugs im Falle eines â�� aus den nachfolgenden GrÃ¼nden
unwahrscheinlichen â�� Obsiegens der Beigeladenen zu 8 und zu 9 in der
Hauptsache rÃ¼ckgÃ¤ngig zu machen wÃ¤ren.

3. Die Entscheidung des Antragsgegners vom 30.10.2019 ist offensichtlich
rechtmÃ¤Ã�ig.

Rechtsgrundlage fÃ¼r die Entscheidung des Antragsgegners zur
Nachfolgezulassung im angegriffenen Beschluss vom 30.10.2019 ist Â§ 103 Abs. 4
Satz 1 SGB V in der seit 01.01.2013 geltenden Fassung des GKV-
Versorgungsstrukturgesetzes vom 22.12.2011 (BGBl. I S. 2983). Sinn und Zweck der
Norm ist die Werterhaltung der freiberuflichen Praxis als VermÃ¶gensgegenstand
im Privatrechtsverkehr durch Ã¶ffentlich-rechtlich regulierte Nachfolge in den
Zulassungsstatus (Geiger in Hauck/Noftz, Stand 11/16, Â§ 103 SGB V Rn. 83). Zum
Schutz von Eigentumsinteressen wird der wirtschaftliche Wert einer Arztpraxis
dadurch erhalten, dass fÃ¼r einen Praxisnachfolger die
ZulassungsbeschrÃ¤nkungen durchbrochen werden kÃ¶nnen, obwohl dies die
Ã�berversorgung perpetuiert (Geiger, a.a.O., Rn. 84; Pawlita in Schlegel/Voelzke,
jurisPK-SGB V, 4. Aufl. 2020, Â§ 103 Rn. 26; Steiner, NZS, 2011, 681, 683). Mit dem
Nachbesetzungsverfahren gemÃ¤Ã� Â§ 103 Abs. 4 SGB V wird somit den
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Erfordernissen des Eigentumsschutzes Rechnung getragen (vgl. BSG, Urteil vom
11.12.2013 â�� B 6 KA 49/12 R â�� juris Rn. 46), und die Bewerber um einen
Vertragsarztsitz oder eine Anstellungsgenehmigung werden nur mittelbar
begÃ¼nstigt (vgl. Steiner, NZS 2011, 682). Ein Interesse an der Verwertung
lediglich der Zulassung ist nicht geschÃ¼tzt, weshalb ein Wille bestehen muss, eine
fortfÃ¼hrungsfÃ¤hige Praxis zu verÃ¤uÃ�ern (vgl. BSG, Urteil vom 23.03.2016 â�� 
B 6 KA 9/15 R â�� juris Rn. 11). Daran kÃ¶nnten vorliegend Zweifel bestehen in
Anbetracht des Vorbringens der Beigeladenen zu 9, dass fÃ¼r sie wegen der
vertraglichen Verbundenheit mit der Beigeladenen zu 8 kein wirtschaftliches Risiko
bestehe, obwohl der vertragsÃ¤rztliche Sitz derzeit von ihr mangels Besetzung nicht
ausgeÃ¼bt wird.

Verfahrensrechtlich ist zu beachten, dass bei den auf Zulassung zur
vertragsÃ¤rztlichen Versorgung gerichteten Klagen grundsÃ¤tzlich alle
Ã�nderungen der Sachlage bis zur mÃ¼ndlichen Verhandlung in der letzten
Tatsacheninstanz sowie alle RechtsÃ¤nderungen bis zum Abschluss des Verfahrens
zu berÃ¼cksichtigen sind. Ã�nderungen, die die Rechtslage zu Lasten des
Praxisabgebers verÃ¤ndert haben, sind nicht zu berÃ¼cksichtigen, weil jedenfalls
fÃ¼r grundrechtsrelevante Entscheidungen, zu denen die Entscheidung Ã¼ber die
Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes zÃ¤hlt, grundsÃ¤tzlich auf die fÃ¼r den
Anspruch gÃ¼nstigste Rechtslage bis zum Abschluss des Verfahrens abzustellen ist
(BSG, Urteil vom 23.03.2016 â�� B 6 KA 9/15 R â�� juris Rn. 12). MaÃ�geblicher
Zeitpunkt fÃ¼r die Beurteilung der FortfÃ¼hrungsfÃ¤higkeit der Praxis ist somit der
Zeitpunkt der Stellung des Antrags auf Ausschreibung des Sitzes durch die
zustÃ¤ndige KassenÃ¤rztliche Vereinigung. Denn in Fallgestaltungen, in denen eine
fortfÃ¼hrungsfÃ¤hige Praxis zwar bei Beantragung der Ausschreibung des
Vertragsarztsitzes noch existiert hat, jedoch im Verlauf eines Rechtsstreits um die
RechtmÃ¤Ã�igkeit der von den Zulassungsgremien getroffenen
Auswahlentscheidung nicht mehr betrieben wird, sind die Anforderungen, die Â§
103 Abs. 4 SGB V an die FortfÃ¼hrung einer bestehenden Praxis stellt, im Interesse
der GewÃ¤hrung effektiven Rechtsschutzes in diesem Sinne einschrÃ¤nkend
auszulegen (BSG, Urteil vom 23.03.2016 â�� B 6 KA 9/15 R â�� juris Rn. 18 m.w.N.).
Ob dies auch hier der Fall war, kann der Entscheidung im Hauptsacheverfahren
vorbehalten bleiben. FÃ¼r das hier zu entscheidende Eilverfahren kann angesichts
der zeitlichen Abfolge unterstellt werden, dass eine fortfÃ¼hrungsfÃ¤hige Praxis
fÃ¼r eine Nachfolgezulassung im maÃ�geblichen Zeitpunkt der Antragstellung
(BSG, Urteil vom 23.03.2016 â�� B 6 KA 9/15 R â�� juris Rn. 15 m.w.N.) existierte.
Denn nachdem die OrthopÃ¤din Dr. S â�¦ zum 30.06.2018 aus dem damaligen V â�¦
MVZ ausschied, beantragte die Beigeladene zu 9 am 27.08.2018 bei der
Beigeladenen zu 1 die Ausschreibung.

Die Entscheidung der Zulassungsgremien nach Â§ 103 Abs. 4 Satz 3 SGB V, unter
mehreren Bewerbern "den Nachfolger auszuwÃ¤hlen" bildet den Streitgegenstand
des gerichtlichen Verfahrens, das ein Ã¼bergangener Bewerber gegen die
Auswahlentscheidung einleiten kann. Ist die Auswahl durch den
Berufungsausschuss getroffen bzw. die entsprechende Entscheidung des
Zulassungsausschuss durch ihn bestÃ¤tigt worden, steht auf die Klage des nicht
berÃ¼cksichtigten Bewerbers allein die RechtmÃ¤Ã�igkeit dieser Entscheidung zur
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gerichtlichen Ã�berprÃ¼fung (BSG, Urteil vom 13.05.2020 â�� B 6 KA 11/19 R â��
juris Rn. 27 m.w.N.). Die Beigeladene zu 8 kann deswegen nicht gerichtlich
durchsetzen, selbst anstelle der Antragstellerin die vertragsÃ¤rztliche
Angestelltenstelle der Beigeladenen zu 9 zu Ã¼bernehmen und fortzufÃ¼hren, weil
Gegenstand der Auswahlentscheidung allein die Entscheidung fÃ¼r einen
bestimmten Bewerber ist und das durch die Ausschreibung des Vertragsarztsitzes in
Gang gesetzte Verwaltungsverfahren mit dieser Auswahl beendet ist. Denn im
Unterschied zu einem von der Interessenlage her vergleichbaren
beamtenrechtlichen Konkurrentenstreit um eine Ernennung oder BefÃ¶rderung
besteht im Rahmen des Â§ 103 Abs. 4 Satz 4 SGB V schon generell kein Anspruch
auf Neubescheidung des zunÃ¤chst unterlegenen Bewerbers, wenn sich das
Auswahlverfahren beispielsweise durch Verzicht des ausgewÃ¤hlten Arztes erledigt
hat, weil dem unterlegenen Bewerber kein sicherungsfÃ¤higer Rechtsanspruch
hinsichtlich des frei gewordenen Vertragsarztsitzes zukommt (BSG, Urteil vom
05.11.2003 â�� B 6 KA 11/03 R â�� juris Rn. 29). Als Ã¼bergangener Bewerber
kann die Beigeladene zu 8 nur geltend machen, dass die Auswahlentscheidung zu
ihren Lasten fehlerhaft ist (BSG, Urteil vom 20.03.2013 â�� B 6 KA 19/12 R â�� juris
Rn. 19). Klageziel im anhÃ¤ngigen Verfahren S 25 KA 222/19 kann also nur die
Aufhebung des mit einer Anstellungsgenehmigung verbundenen
Zulassungsbescheides sein, der der ausgewÃ¤hlten Antragstellerin erteilt worden
ist, damit der Weg fÃ¼r eine neue Auswahlentscheidung der Zulassungsgremien
frei wird (vgl. BSG, Urteil vom 05.11.2003 â�� B 6 KA 11/03 R â�� juris Rn. 28). Eine
Verpflichtung des Antragsgegners, dem Nachbesetzungsantrag der Beigeladenen zu
8 stattzugeben, kommt dagegen von vornherein nicht in Betracht.

Unter welchen Voraussetzungen die Klage S 25 KA 218/19 der Beigeladenen zu 9
als Abgebende zulÃ¤ssig ist und inwiefern fÃ¼r sie eine Anfechtungsbefugnis gegen
die Auswahlentscheidung besteht, kann hier offen bleiben.

Verfahrensfehler im Auswahlverfahren hat das SG nicht festgestellt und sind auch
fÃ¼r den Senat nicht erkennbar.

Der Auswahl der Antragstellerin steht nicht die Regelung in Â§ 95 Abs. 1a Satz 4
SGB V entgegen. Mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz wurde mit Wirkung vom
01.01.2021 der Kreis der GrÃ¼nder von MVZ beschrÃ¤nkt. Nach Â§ 95 Abs. 1a Satz
1 SGB V kÃ¶nnen MVZ nur noch von zugelassenen Ã�rzten, zugelassenen
KrankenhÃ¤usern, Erbringern nichtÃ¤rztlicher Dialyseleistungen und
gemeinnÃ¼tzigen TrÃ¤gern, die aufgrund von Zulassung oder ErmÃ¤chtigung an
der vertragsÃ¤rztlichen Versorgung teilnehmen, gegrÃ¼ndet werden. Nach dem
unwidersprochenen Vorbringen der Beigeladenen zu 8 fÃ¤llt die Antragstellerin
nicht unter diesen Personenkreis, weil ihr GrÃ¼nder nur Ã¼ber die Zulassung zur
Erbringung physiotherapeutischer Leistungen nach Â§ 124 SGB V verfÃ¼gt. Da die
Antragstellerin aber bereits vor dem 01.01.2012 TrÃ¤gerin eines zur
vertragsÃ¤rztlichen Versorgung zugelassenen MVZ war, greift zu ihren Gunsten die
Bestandsschutzregelung in Â§ 95 Abs. 1a Satz 4 SGB V. Die dort angeordnete
unverÃ¤nderte Fortgeltung der Zulassung bedeutet nicht, dass ein
bestandsgeschÃ¼tztes MVZ ein fÃ¼r allemal auf den Zustand vom 31.12.2011
eingefroren und ihm jede Weiterentwicklung abgeschnitten wÃ¤re. Vielmehr
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gewÃ¤hrt Â§ 95 Abs. 1a Satz 4 SGB V MVZ, die am 01.01.2012 bereits zugelassen
waren, einen umfassenden Bestandsschutz. Die bestandsgeschÃ¼tzten MVZ
kÃ¶nnen aufgrund ihrer Zulassung alle HandlungsmÃ¶glichkeiten eines MVZ
wahrnehmen; sie kÃ¶nnen insbesondere frei werdende Arztstellen nachbesetzen,
weitere Vertragsarztsitze hinzunehmen, sich auf nach Â§ 103 Abs. 4 SGB V
ausgeschriebene Vertragsarztsitze bewerben und Ã�nderungen in ihrer
Organisationsstruktur vornehmen (Rademacker in Kasseler Kommentar, Stand
September 2020, Â§ 95 SGB V Rn. 78; Pawlita in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB V, 4.
Aufl. 2020, Â§ 95 Rn. 169). Dies ergibt sich nicht nur aus den Gesetzesmaterialien
(BT-Drucks. 17/6906, S. 71), sondern lÃ¤sst sich auch dem Gesetz selbst
entnehmen: Die unverÃ¤nderte Fortgeltung der Zulassung bezieht sich auf den
gesamten Status, wie er am 31.12.2011 bestand. Und dieser Status erÃ¶ffnete dem
TrÃ¤ger des MVZ am 31.12.2011 nicht nur die HandlungsmÃ¶glichkeiten, die zum
weiteren Betrieb seines MVZ unerlÃ¤sslich sind (Nachbesetzung von Arztstellen),
sondern auch die HandlungsmÃ¶glichkeiten, die eine weitere Entwicklung des MVZ
erlauben (Gewinn weiterer Vertragsarztsitze). Anders als die Beigeladene zu 8
meint, schrÃ¤nkt Â§ 95 Abs. 1a Satz 4 SGB V bestandsgeschÃ¼tzte MVZ in ihren
WachstumsmÃ¶glichkeiten nicht ein.

Zutreffend hat der Antragsgegner die Auswahlentscheidung des
Zulassungsausschusses vom 05.02.2019 anhand der gesetzlich vorgegebenen
Kriterien des Â§ 103 Abs. 4 Satz 5 SGB V Ã¼berprÃ¼ft und seine eigene
Entscheidung daran ausgerichtet. Ermessens- oder Beurteilungsfehler sind nicht
festzustellen.

Im Rahmen der gerichtlichen Ã�berprÃ¼fung der Auswahlentscheidung wird
nÃ¤mlich nicht die Richtigkeit der Auswahlentscheidung vom Gericht Ã¼berprÃ¼ft,
sondern nur, ob Ermessenfehler vorliegen. Denn die Auswahl bei einer
Nachfolgezulassung gemÃ¤Ã� Â§ 103 Abs. 4 Satz 4 SGB V ist nach dem klaren
Wortlaut des Gesetzes keine gebundene Entscheidung, sondern eine
Ermessensentscheidung. Aus dem Charakter der Auswahlentscheidung als
Ermessensentscheidung folgt, dass die gerichtliche Ã�berprÃ¼fung im
Hauptsacheverfahren darauf beschrÃ¤nkt ist, ob das Ermessen fehlerhaft
ausgeÃ¼bt wurde und die unterlegenen Bewerber durch den Ermessensfehler
beschwert sind (BSG, Urteil vom 20.03.2013 â�� B 6 KA 19/12 R â�� juris Rn. 45
m.w.N.). Den Zulassungsgremien ist ein Entscheidungsspielraum erÃ¶ffnet, den die
Gerichte zu respektieren haben (LSG Baden-WÃ¼rttemberg, Beschluss vom
20.07.2006 â�� L 5 KA 3384/06 ER-B â�� juris Rn. 51). Die gerichtliche
Rechtskontrolle ist auf die Ã�berprÃ¼fung beschrÃ¤nkt, ob die Zulassungsgremien
von einem vollstÃ¤ndigen und richtigen Sachverhalt ausgegangen ist, die
rechtlichen Grenzen ihres Ermessensspielraums eingehalten und von dem
Ermessen in einer dem Zweck der ErmÃ¤chtigung entsprechenden Weise Gebrauch
gemacht hat (vgl. Â§ 54 Abs. 2 Satz 2 SGG). Eine danach rechtsfehlerfreie
Auswahlentscheidung muss das Gericht hinnehmen; es ist nicht befugt, anstelle der
Zulassungsgremien eine eigene Auswahlentscheidung zu treffen (BSG, Urteil vom
15.07.2015 â�� B 6 KA 32/14 R â�� juris Rn. 42; LSG Nordrhein-Westfalen,
Beschluss vom 19.05.2014 â�� L 11 KA 99/13 B ER â�� juris Rn. 49). Die
Zulassungsgremien haben das ihr bei der Auswahlentscheidung zustehende
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Ermessen allerdings nicht nur "pflichtgemÃ¤Ã�", sondern auch unter
BerÃ¼cksichtigung der in Â§ 103 SGB V normierten gesetzlichen Kriterien
auszuÃ¼ben. Dabei beanspruchen die Kriterien des Â§ 103 Abs. 4 Satz 5 SGB V
keine strikte Verbindlichkeit oder Vorrangigkeit; sie dÃ¼rfen lediglich nicht
gÃ¤nzlich auÃ�er Betracht bleiben bzw. mÃ¼ssen in ErwÃ¤gung gezogen werden;
ein Hintanstellen aus SachgrÃ¼nden ist zulÃ¤ssig. Andere, nicht im Gesetz
genannte Kriterien dÃ¼rfen berÃ¼cksichtigt werden (BSG, Urteil vom 20.03.2013
â�� B 6 KA 19/12 R â�� juris Rn. 50).

Ermessensfehler sind nicht ersichtlich. Der Antragsgegner hat alle tatsÃ¤chlichen
UmstÃ¤nde ermittelt, die relevanten Tatsachen in seine Auswahlentscheidung
einbezogen und nach MaÃ�gabe ihres Gewichtes berÃ¼cksichtigt. Zutreffend hat
der Antragsgegner gemÃ¤Ã� Â§ 103 Abs. 4 Satz 5 SGB V â�� neben vorliegend
nicht relevanten Gesichtspunkten â�� die berufliche Eignung (Nr. 1), das
Approbationsalter (Nr. 2) und die Dauer der Ã¤rztlichen TÃ¤tigkeit (Nr. 3) der
anzustellenden Ã�rzte der Beigeladenen zu 8 und der Antragstellerin
berÃ¼cksichtigt. Insoweit verweist der Senat zunÃ¤chst auf die zutreffenden
GrÃ¼nde der erstinstanzlichen Entscheidung, die er sich nach eigener
Ã�berprÃ¼fung der Sach- und Rechtslage zu eigen macht (Â§ 142 Abs. 2 Satz 3
SGG).

Soweit die Beigeladene zu 8 moniert, es sei bei der Auswahlentscheidung zu ihren
Lasten unberÃ¼cksichtigt geblieben, dass es sich bei ihrer Bewerbung gemÃ¤Ã� Â§
103 Abs. 4 Satz 5 Nr. 9 SGB V um eine ErgÃ¤nzung ihres besonderen
Versorgungsangebots handele, kann sie damit keinen Ermessenfehler begrÃ¼nden.
Zu Recht weist die Beigeladene zu 8 darauf hin, dass dieses weitere
Auswahlkriterium durch das Terminservice- und Versorgungsgesetz vom 06.05.2019
(BGBl. I S. 646) zwar erst mit Wirkung vom 11.05.2019, aber jedenfalls vor der
abschlieÃ�enden Entscheidung des Antragsgegners im Auswahlverfahren
(Beschluss vom 30.10.2019, ausgefertigt am 28.11.2019) eingefÃ¼hrt worden ist.
Nach der GesetzesbegrÃ¼ndung zur VorgÃ¤ngerregelung in Â§ 103 Abs. 4 Satz 10
SGB V betrifft diese Vorschrift sog. Konzeptbewerbungen von MVZ ohne
dahinterstehende konkrete Personen, also Ã�rztinnen oder Ã�rzte, die erst
angestellt werden, wenn das MVZ tatsÃ¤chlich auch eine Zulassung bzw.
Anstellungsgenehmigung hat (vgl. BT-Drucks. 18/4095, S. 109; BT-Drucks. 19/6337,
S. 122). Da konkretisierende Regelungen zu solchen Konzeptbewerbungen
zwingend erforderlich sind (BSG, Urteil vom 15.05.2019 â�� B 6 KA 5/18 R â�� juris
Rn. 44 ff.), aber nach wie vor fehlen, bedarf es derzeit grundsÃ¤tzlich weiterhin der
Benennung einer Ã�rztin oder eines Arztes, um die Bewerbung eines MVZ bei der
Nachbesetzung zu berÃ¼cksichtigen (BSG, Urteil vom 13.05.2020 â�� B 6 KA 11/19
R â�� juris Rn. 37 m.w.N.). Dies schlieÃ�t es allerdings nicht aus, dass das
Versorgungskonzept eines MVZ bereits jetzt Kriterien erfÃ¼llt, die bei einer
Auswahlentscheidung zu berÃ¼cksichtigten sind (BSG, Urteil vom 15.05.2019 â�� B
6 KA 5/18 R â�� juris Rn. 49).

Hier liegen indessen keine Anhaltspunkte dafÃ¼r vor, dass sich die Beigeladene zu
8 zur ErgÃ¤nzung eines besonderen Versorgungsangebots beworben hÃ¤tte. Sie hat
es versÃ¤umt, gegenÃ¼ber den Zulassungsgremien, insbesondere im Verfahren vor
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dem Berufungsausschuss, darzulegen, welches besondere Versorgungskonzept sie
verfolgt, das durch den hier streitigen orthopÃ¤dischen Vertragsarztsitz ergÃ¤nzt
werden soll. Die Beigeladene zu 8 beruft sich nÃ¤mlich erst im gerichtlichen
Verfahren auf dieses â�� vermeintlich ausschlieÃ�lich zu ihren Gunsten â�� zu
berÃ¼cksichtigende Kriterium. Erst mit der KlagebegrÃ¼ndung vom 24.03.2020 im
Verfahren S 25 KA 222/19 trÃ¤gt sie vor, die ErgÃ¤nzung des
Versorgungsangebotes stelle die Verzahnung der ambulanten und stationÃ¤ren
Patientenversorgung durch die Zusammenarbeit mit dem Klinikum A â�¦ gGmbH
dar. Abgesehen davon, dass der Antragsgegner in seiner Ermessensentscheidung
dieses im Verwaltungsverfahren nicht vorgebrachte Argument nicht
berÃ¼cksichtigen konnte, verkennt die Beigeladene zu 8 bereits den
Regelungsgehalt des Â§ 103 Abs. 4 Satz 5 Nr. 9 SGB V: Denn bei dem darin
erwÃ¤hnten "besonderen Versorgungsangebot" handelt es sich um das
Versorgungsangebot des MVZ als an der vertragsÃ¤rztlichen Versorgung
teilnehmendem Leistungserbringer. Eine sektorenÃ¼bergreifende Sichtweise ist
dieser Vorschrift vÃ¶llig fremd und auch bei ihrer entsprechenden Anwendung, wie
sie gegenwÃ¤rtig nur mÃ¶glich ist (BSG, Urteil vom 15.05.2019 â�� B 6 KA 5/18 R
â�� juris Rn. 39 ff.), nicht geboten. Eine solche Sichtweise liefe auf eine
Privilegierung von MVZ hinaus, die von KrankenhÃ¤usern betrieben werden, was
vom Gesetzgeber aber nicht bezweckt war und auch im Gesetz keinen Ausdruck
gefunden hat. Das in Â§ 103 Abs. 4 Satz 5 Nr. 9 SGB V erwÃ¤hnte "besondere
Versorgungsangebot" muss das Angebot des MVZ selbst sein bzw. nach dessen 2.
Halbsatz das der BerufsausÃ¼bungsgemeinschaft oder des Vertragsarztes. Dass
jeder weitere Versorgungsauftrag fÃ¼r jegliches Fachgebiet das Angebot eines
vertragsÃ¤rztlichen Leistungserbringers zu ergÃ¤nzen vermag, trifft sicher zu. Es ist
aber nicht erkennbar, wieso gerade der hier streitige orthopÃ¤dische
Vertragsarztsitz das â�� wie es im Gesetz ausdrÃ¼cklich heiÃ�t â�� "besondere
Versorgungsangebot" der Beigeladenen zu 8 als vertragsÃ¤rztliche
Leistungserbringerin ergÃ¤nzen soll. Weder lÃ¤sst sich aus deren Vorbringen auf
ein besonderes vertragsÃ¤rztliches Versorgungsangebot noch auf eine dieses
ergÃ¤nzende Wirkung schlieÃ�en. Im Ã�brigen beschÃ¤ftigt die Beigeladene zu 8
ausweislich ihrer InternetprÃ¤sentation bereits einen Facharzt fÃ¼r OrthopÃ¤die an
ihrem Standort MVZ Siegmar.

4. Die Antragstellerin hat ein Ã¼berwiegendes Interesse an der sofortigen
Vollziehung des ihr erteilten Bescheides zur Ã�bernahme und FortfÃ¼hrung der
vertragsÃ¤rztlichen Angestelltenstelle der Beigeladenen zu 9 auf orthopÃ¤dischem
Fachgebiet.

FÃ¼r eine Anordnung der sofortigen Vollziehung der Nachbesetzung eines
Vertragsarztsitzes in einem Ã¼berversorgten Planungsbereich â�� wie hier â��
besteht in der Regel kein Ã¶ffentliches Interesse i.S.d. Â§ 97 Abs. 4 SGB V. Nach Â§
86b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGG kann die gerichtliche Vollziehungsanordnung allerdings
im Ã¼berwiegenden Interesse eines Beteiligten (vgl. Â§ 86a Abs. 2 Nr. 5 SGG)
erfolgen, insbesondere wenn die Antragstellerin von der ihr zugebilligten
Rechtsposition Ã¼berhaupt nur Gebrauch machen kann, wenn sie kein
Hauptsacheverfahren abwarten muss. Eine KlÃ¤rung der Nachbesetzungsfrage im
Verfahren nach Â§ 86b Abs. 1 SGG â�� Ã¤hnlich wie bei Konkurrentenstreitigkeiten
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im Beamtenrecht â�� liegt regelmÃ¤Ã�ig auch im Interesse des abgebenden Arztes
bzw. MVZ (hier: der Beigeladenen zu 9). Denn die Aussichten, die Praxis verwerten
zu kÃ¶nnen, sinken mit jedem Monat, in dem die zur Nachbesetzung erforderliche
Zulassung in der Schwebe bleibt (BSG, Urteil vom 05.11.2003 â�� B 6 KA 11/03 â��
juris Rn. 40). Somit kÃ¶nnte eine Anordnung des Sofortvollzuges auch im Interesse
der Beigeladenen zu 9 liegen, den zur Nachbesetzung ausgeschriebenen
Vertragsarztsitz alsbald zu verwerten. Dass die Beigeladene zu 9 vortrÃ¤gt,
aufgrund der vertraglichen Verbundenheit mit der Beigeladen zu 8 keinen
wirtschaftlichen Nachteil durch den Zeitablauf zu erleiden, ist fÃ¼r sie erfreulich,
wenn auch ungewÃ¶hnlich. Ihr Interesse, den mit der Beigeladenen zu 8
vereinbarten Kaufpreis von 500.000 EUR zu erzielen und nicht nur den Verkehrswert
von 250.000 EUR â�� so die Beigeladene zu 9 im Verfahren S 25 KA 222/19 â��, ist
gemÃ¤Ã� Â§ 103 Abs. 4 Satz 9 SGB V unbeachtlich.

Vorliegend besteht ein Ã¼berwiegendes Interesse der Antragstellerin an einer
sofortigen Ausnutzung des ihr vom Antragsgegner erteilten
Nachbesetzungsbescheides. Ihr Interesse liegt auf der Hand: Wird dieser nicht so
schnell wie mÃ¶glich vollzogen, wird er samt der darin enthaltenen
Anstellungsgenehmigung fÃ¼r sie â�� sei es wegen des fortschreitenden Alters der
angestellten FachÃ¤rztin, sei es wegen eines Wegfalls eines noch bestehenden
Patientenstamms â�� immer weniger wert. Dennoch hÃ¤tte sie der Beigeladenen zu
9 den Verkehrswert zu entrichten. Falls die tatsÃ¤chliche Ã�bernahme und
FortfÃ¼hrung der vertragsÃ¤rztlichen Angestelltenstelle im Fachgebiet OrthopÃ¤die
der Beigeladenen zu 9 herausgezÃ¶gert wÃ¼rde bis die 1958 geborene Dr. S â�¦ in
den Ruhestand eintritt, wÃ¤re die der Antragstellerin zugesprochene
Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes schlieÃ�lich nutzlos, da bei Bewerbungen von
BerufsausÃ¼bungsgemeinschaften, MVZ und VertragsÃ¤rzten um einen
Vertragsarztsitz bei der Auswahlentscheidung auf die Qualifikationen dieses
anzustellenden Arztes abzustellen ist (BSG, Urteil vom 13.05.2020 â�� B 6 KA 11/19
R â�� juris Leitsatz). SchlieÃ�lich spricht zwar nicht die Versorgungssicherheit, weil
es sich um eine Nachbesetzung im Ã¼berversorgten Planungsgebiet handelt, aber
die VersorgungskontinuitÃ¤t der gesetzlich Versicherten dafÃ¼r, den
Vertragsarztsitz alsbald fortzufÃ¼hren.

DemgegenÃ¼ber sind die widerstreitenden Interessen der Beigeladenen zu 8 in die
GesamtabwÃ¤gung einzustellen. Derartige Interessen von Gewicht sind im
vorliegenden Eilverfahren weder vorgetragen noch fÃ¼r den Senat erkennbar. Im
Gegenteil: Solange die Antragstellerin den Vertragsarztsitz ausnutzt, um den die
Beteiligten streiten, wird jedenfalls der damit verbundene Patientenstamm bewahrt.
Allein die Behauptung der Beigeladenen zu 8, dass sich ihre Rechtsposition im
Hauptsacheverfahrens verschlechtern wÃ¼rde, wenn Dr. S â�¦ nicht ihre Anstellung
auf der streitigen Stelle verlÃ¶re, reicht wegen der Gleichwertigkeit der
gegenlÃ¤ufigen Interessen nicht aus. Soweit die Beigeladene zu 8 vortrÃ¤gt, die
fortdauernde Vorhaltung der Bewerber, die nicht auf dem nachzubesetzenden
Vertragsarztsitz tÃ¤tig werden kÃ¶nnen, stelle ein wirtschaftliches Risiko dar, ist
dies nicht plausibel. Alle zur Anstellung vorgesehen Ã�rzte der Beigeladenen zu 8
sind unbefristet und in Vollzeit beim Klinikum A â�¦ gGmbH beschÃ¤ftigt, mit dem
die Beigeladene zu 8 gesellschaftsrechtlich, wirtschaftlich und wohl auch
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organisatorisch verzahnt ist. Die ArbeitsvertrÃ¤ge mit der Beigeladenen zu 8 stehen
unter der aufschiebenden Bedingung einer rechtskrÃ¤ftigen Genehmigung der
Anstellung.

Auch ist zu beachten, dass die Vollzugsanordnung der Antragstellerin keineswegs
eine gesicherte Rechtsposition einrÃ¤umt. Die gerichtliche Entscheidung nach Â§
86b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGG ist eine vorlÃ¤ufige und entfaltet keinerlei
Bindungswirkung fÃ¼r das Hauptsacheverfahren. Wenn die Antragstellerin sich
dafÃ¼r entscheidet, den Vertragsarztsitz auf dieser vorlÃ¤ufigen Basis
auszunutzen, geschieht dies auf das Risiko, im Falle ihres Unterliegens in der
Hauptsache z.B. Investitionen in Praxisausstattung umsonst aufgewendet zu haben.

5. Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 197a SGG i.V.m. Â§ 154 Abs. 1 Satz 1, Â§
159, Â§ 162 Abs. 3 VwGO. Die Beigeladenen zu 8 und zu 9 haben als Unterlegene
die Kosten des Verfahrens einschlieÃ�lich der Kosten der Antragstellerin und des
Antragsgegners zu tragen. Da die Ã¼brigen Beigeladenen im Beschwerdeverfahren
keine AntrÃ¤ge gestellt haben, entspricht es billigem Ermessen, ihre Kosten nicht
fÃ¼r erstattungsfÃ¤hig zu erklÃ¤ren (Â§ 162 Abs. 3 VwGO).

6. Die Entscheidung Ã¼ber den Streitwert folgt aus Â§ 197a Abs. 1 Satz 1 SGG
i.V.m. Â§ 47 Abs. 1 und 2, Â§ 52 Abs. 1 und 2 Gerichtskostengesetz; sie entspricht
derjenigen des erstinstanzlichen Verfahrens.

7. Dieser Beschluss ist nicht mit der Beschwerde zum BSG anfechtbar (Â§ 177 SGG).

Erstellt am: 08.02.2021

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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